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Zunehmende politische Apathie und Desinteresse hat auch zu sinkender Wahlbeteiligung geführt.
Wahlrechtsreformen versuchen diesen Abwärtstrend zu mildern. Eine neue Wahlinfrastruktur wird
insbesondere auf lokaler Ebene getestet, die zum Teil eine Laborfunktion besitzt. Online- Wahlen und
andere Formen des Electronic voting sind dabei eher die High-Tech- Varianten. Neben diesen Instrumen-
ten ist die Briefwahl erneut in den Vordergrund gerückt, die in bezug auf die Wahlrechtsgrundsätze wie
Geheimhaltung und Gleichheit des Wählervotums ähnliche Probleme aufwirft. In einigen Ländern hat
die Briefwahl eine lange Tradition als Alternative zur Präsenzwahl, andere haben erfolgreich universelle
Briefwahlen getestet und andere setzen sie gar nicht oder nur auf bestimmte Gruppen begrenzt ein. Die
nationalen Regelungen sowie Strategien werden aufgezeigt, wobei in den sechs ausgewählten Ländern
einen hohe Pfadabhängigkeit deutlich wird, die auch die zukünftigen Entwicklungen prägen wird.
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1. Einleitung

Aufgrund der hohen Kosten für Wahlen und
Abstimmungen werden in unterschiedlichen
Ländern neue kostengünstige Wahleninstru-
mente entwickelt. Dabei geht es für die staatli-
chen Stellen nicht nur darum eine effiziente und
effektive Implementation von Wahlen zu be-
werkstelligen. Von der Einführung der (neuen)
Wahlinstrumente verspricht man sich vor allem
eine Erhöhung der politischen Partizipation. Des
weiteren spielen insbesondere für die Parteien
politische Überlegungen des Stimmenzu-
gewinns eine wichtige Rolle (Kersting/Leenes/
Svensson 2004).

Neben der Veränderung der Wahlregeln
(Mehrheits- statt Verhältniswahlrecht, Zusam-
menlegung von Wahlen, Senkung des Wahlal-
ters, personalisierte Wahlsysteme, Wahlpflicht
etc.) wird eine Veränderung der Wahlinfra-
struktur erwogen (Kersting 2003b). Hier wird
neben der Möglichkeit einer Vorabwahl (Prä-
senzwahl vor dem offiziellen Wahltag), der
Vernetzung der Wahllokale (ortsungebundene
Wahl aus jedem Wahllokal), auch die Einfüh-

rung elektronischer Wahlverfahren, wie z.B.
Online-Wahlen diskutiert (vgl. Kersting/Bald-
ersheim 2004). Online-Wahlen besitzen aber
neben Schwierigkeiten bei der technischen
Umsetzung besondere verfassungsrechtliche
Probleme vor allem in Bezug auf das Wahlge-
heimnis. In vielen Ländern wird die Briefwahl
als Wahlalternative diskutiert, die technisch we-
niger aufwendig ist. Sie bringt aber ähnliche Pro-
bleme wie die Online-Wahl mit sich.

Die Briefwahl bietet dabei das Möglichkeit
sein Wählervotum postalisch zu übermitteln. Im
folgenden wird sie als Alternative zur Präsenz-
wahl gesehen. Wahlen, die als einzige Wahl-
möglichkeit (universal postal voting, all-postal
voting, all-mail ballotting) die Briefwahl vor-
sehen, wie z.B. bei den Kommunalwahlen in
Australien und den Senatswahlen im US-Bun-
desstaat Oregon (vgl. Kiss 2003; Southwell/
Burchett 2000a), werden als Sonderfall gese-
hen. Briefwahl kann auf bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen beschränkt sein oder prinzipi-
ell allen Bürgern offen stehen. Die Wahl über
Stellvertreter (proxy voting), wie es in Frank-
reich, Niederlande, Belgien, Spanien, England,
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Schweden und Lettland möglich ist, ist in die-
sen Ländern ein Ersatz für die Briefwahl und
wird im folgenden nicht analysiert. Auch Vor-
abwahlen im Rathaus, oder wie in Schweden
und Finnland in den Postgebäuden, stehen –
auch wenn diese in Schweden als „postal
voting“ tituliert werden – nicht im Mittelpunkt
der Untersuchung.

Die untersuchten Länderbeispiele Öster-
reich, Deutschland, Schweiz, Schweden, Groß-
britannien und USA sollen dabei die Vielfalt der
Verfahren und mögliche Entwicklungspfade
aufzeigen.

Zunächst sollen hier die nationalen Kontex-
te beschrieben werden. Wie sieht der rechtliche
Rahmen und die konkrete Umsetzung aus? Be-
stehen verfassungsmäßige Vorbehalte und be-
sondere gesetzliche Wahlrichtlinien zur gehei-
men, gleichen, freien Wahl? Welche Probleme
ergeben sich hieraus? Wie hoch ist die Zahl der
Briefwähler in den untersuchten Ländern? Nach
dieser Darstellung des rechtlichen Status quo
soll die Reformdiskussion aufgegriffen werden.
Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob der
Handlungsdruck zur Einführungen neuer Wahl-
verfahren aufgrund geringer Wahlbeteiligung
sehr hoch ist. Skizzenhaft soll dabei die natio-
nale Reformdiskussion analysiert und Pilotpro-
jekte vorgestellt werden. Welche nationalen
Strategien und Entwicklungen in bezug auf neue
Wahlverfahren sind zu erwarten? Neben der
Darstellung der Pro- und Contra- Argumente zur
Briefwahl sollen somit auch weiterführende
Entwicklungswege aufgezeigt werden.

2. Rechtlicher Rahmen und Briefwahl

Der rechtliche Rahmen der Briefwahlen  ist
in den untersuchten Ländern vor allem durch
die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und
den Bestand von Wahlregistern geprägt. In den
USA wird in den Verfassungsänderungen 15/
19/24/26 das allgemeine und gleiche Stimm-
recht aufgeführt. Es werden aber keine Ausfüh-
rungen zur freien, geheimen oder direkten Wahl
gemacht. Bis heute ist die Dezentralisierung und
die mangelnde Registrierung der Stimmberech-
tigten ein zentrales Hindernis bei der Einfüh-

rung der neuen Wahlverfahren. Mit dem Natio-
nal Voter Registration Act (NVRA) wurden
1993 die staatlichen Behörden aufgefordert, die
potentiellen Stimmberechtigten zu erfassen. In
den US-Bundesstaaten existiert bislang dennoch
kein einheitlicher Standard zur Führung der
Stimmregister. Die Wählerregistrierung liegt in
den Händen der Landkreise (County) (Caltech/
MIT 2001). Da in den USA keine Meldepflicht
existiert, ist eine systematische nationale
Wählerregistrierung kaum zu gewährleisten.
Etwa 17% der Amerikaner wechselten in den
1980er Jahren ihren Wohnort (Schweizerische
Bundeskanzlei 2002c). In Kentucky ist die
Wählerregistrierung über die Gas-, Wasser-,
Telefon- und Stromnutzung organisiert. In Ohio
wird über die Gesundheitsämter und die Gerich-
te monatlich das Wählerregister aktualisiert. In
Illinois werden alle registrierten Wahlberechtig-
ten, die innerhalb von vier Jahren nicht gewählt
haben, angemahnt ihre Registrierung zu erneu-
ern.

Briefwahl als eine Form des Absentee-
Voting war lange Zeit nur  mit entsprechender
Begründung möglich (Caltech/MIT 2001). Zu
den wichtigen Gründen zählte eine Reise außer-
halb des Wahlkreises am Wahltag, Wehrdienst,
Krankheit oder Behinderung sowie religiöse
Gründe. Der Zugang zur Briefwahl wurde zu-
nehmend erleichtert. In Kalifornien kann z.B.
seit 1978 7–21 Tage vor der Wahl ohne eine
wichtige Begründung der Wahlschein angefor-
dert werden. Im Jahr 2000 wurden etwa ein Vier-
tel der Wahlscheine so ausgefüllt. Während vor
20 Jahren etwa 5% vorab bzw. über Briefwahl
wählten (Absentee-Voting) stieg dieser Anteil
bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 auf
14%. Nevada führte die Briefwahl flächendeck-
end bei lokalen Wahlen ein. Kalifornien folgte
diesem Beispiel. In der Stadt San Diego wurde
ein lokales Referendum 1981 vollständig über
den Postweg durchgeführt. In Oregon wurden
zunächst lokale Wahlen über Briefwahl durch-
geführt. Im Jahr 2000 war Oregon der erste
Staat, der eine nationale Wahl vollständig über
Briefwahl organisierte. Mindestens 16 Staaten
(Alaska, Kalifornien, Colorado, Florida, Kansas,
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska,
Nevada, New Mexiko, New York, North Dako-



Briefwahl im internationalen Vergleich 343

ta, Oregon, Utah und Washington) erlauben
Briefwahlen zumindest bei einigen Wahltypen,
wobei eine vollständige nationale Wahl bislang
nur in Oregon durchgeführt wurde.

Die Mehrzahl der US-Bundesstaaten erlaubt
es bereits einige Wochen vor dem Wahltag zu
wählen (Caltech/MIT 2000). Gleichzeitig dür-
fen viele Wähler auch im Gericht oder im Rat-
haus, d.h. nicht nur in ihrem Wahllokal wählen.
Texas erlaubt zu dem Satellitenwahllokale in
Regierungsgebäuden sowie auf öffentlichen
Plätzen und in Einkaufszentren. Die Wahl-
möglichkeit vor dem eigentlichen Wahltag
(early voting) wird in Alaska, Arkansas,
Colorado, Kansas, Nevada, New Mexiko, North
Carolina, Oklahoma, Oregon, Tennessee und
Texas erlaubt. Die Wahl außerhalb des eigenen
Wahllokals wurde zunächst in den westlichen
Bundesstaaten genutzt und griff aber schnell
auch auf die östlichen Regionen über.

Im Vereinigten Königreich und in Nord-
irland wird die allgemeine, gleiche, unmittel-
bare, geheime und freie Mehrheitswahl der
Parlamentsmitglieder aus der Gesetzgebung
abgeleitet. Für die Wählerregister sind die Gre-
mien der kommunalen Selbstverwaltung verant-
wortlich, die kontinuierlich, über Registrie-
rungskampagnen gefördert, aktualisiert werden.
Die Aufnahme in das Wählerregister ist dabei
verpflichtend. Die Entwicklung eines digitalen
Wählerregisters ist geplant. 1985 wurde das
Wahlrecht für Briten im Ausland eingeführt.

Die Präsenzwahl am Wahltag im Wahllokal,
die traditionell immer an einem Donnerstag
stattfindet, besteht neben der Möglichkeit der
Briefwahl und der Wahl durch Stellvertreter. Die
Briefwahl wird als Sonderfall gesehen, der re-
striktiv ausgelegt wird. So muss der Antragstel-
ler eine Bestätigung eines nicht mit ihm ver-
wandten Dritten nachweisen, dass er am Wahl-
tag ortsabwesend sein wird. Besondere Gründe
hierfür sind nicht aufzuführen. Bei der Parla-
mentswahl 2001 stieg der Anteil der Briefwähler
geringfügig auf etwa 4%.

In der Schweiz wird in Artikel 34 II/136I/
149II auf die freie, gleiche und direkte Wahl
verwiesen (vgl. auch Schweizerische Bundes-
kanzlei 2002b). Eine allgemeine oder geheime
Wahl ist aber in der Verfassung nicht verankert.

Seit 1978 existiert in der Schweiz eine einheit-
liche Registrierung aller Stimmberechtigten
(vgl. auch Schweizerische Bundeskanzlei
2002c). Diese Harmonisierung stieß auf starke
Widerstände, obwohl nach der Bundesverfas-
sung von 1848 allen Bürgern mit Erreichung des
20. Lebensjahres das Stimmrecht zuerkannt
werden muss. Vor allem konfessionell geprägte
Kantone befürchteten aber, dass die Vorherr-
schaft der dominierenden Gruppen durch Zu-
zügler aus anderen Kantonen gebrochen wer-
den könnte. Über entsprechende Verfassungs-
bestimmungen wurde somit zwischen Nieder-
lassung und Aufenthalt entschieden. Im Kan-
ton Bern wurden z.B. 1875 etwa 17% der Be-
völkerung aufgrund von Steuerzahlungs-
versäumnissen, aufgrund eines Konkurses oder
wegen Wirtshausverbots das Stimmrecht entzo-
gen. Mit dem Bundesgesetz von 1872 wurde die
Unterscheidung zwischen Niedergelassener und
„Aufenthalter“ aufgehoben. Die Nachführung
des Stimmregisters erfolgt somit in der Schweiz
von Amtswegen in einem vierteljährlichen
Rhythmus. Dabei kennen einige Kantone eine
Wahlpflicht, die nur zum Teil mit Sanktionen
erwirkt wird (vgl. auch Schweizerische Bundes-
kanzlei 2002a). Die „voraussetzungslose“ Brief-
wahl wurde in einigen Kantonen der Schweiz
erst 1994 eingeführt. Für die Schweizer Staats-
bürger im Ausland bestand bis dahin die Mög-
lichkeit der Briefwahl oft nur für die Beamten
und Angestellten des Bundes, die im Ausland
eingesetzt sind, sowie für ihre Ehegatten. Seit
Mitte der neunziger Jahre besteht nun flächend-
eckend die Möglichkeit einer vorzeitigen
Stimmabgabe (vgl. Ohms/Rieser 1989). Die
Briefwahlunterlagen werden automatisch mit
der Wahlbenachrichtigung versandt. Der ausge-
füllte Wahlzettel wird in das Stimmkuvert ge-
legt und mit dem Stimmausweis frankiert der
Schweizer Post übergeben. Die Briefwahl wird
intensiv genutzt und so liegt der Anteil der Brief-
wähler in großen Städten bei 60% bis 90% (vgl.
Schweizerische Bundeskanzlei 2002a; vgl. auch
BMI 2001).

In Deutschland wird nach Artikel 38 des
Grundgesetzes der Bundestag nach den Wahl-
grundsätzen einer allgemeinen, unmittelbaren,
freien, gleichen und geheimen Wahl gewählt
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(vgl. Will 2002). Wählen dürfen diejenigen, die
im Wählerverzeichnis eingetragen sind und ei-
nen Wahlschein erhalten haben. Für die Füh-
rung der Wählerverzeichnisse sind die
Gemeindebehörden zuständig (Kersting 2002b).

Die Verzeichnisse liegen öffentlich etwa eine
Woche vor der Wahl aus. Die Bundeswahl-
ordnung konkretisiert das automatische Ver-
fahren zur Führung der Wählerverzeichnisse.
Nach ihr müssen alle am 35. Tag vor der Wahl
bei der Meldebehörde gemeldeten Wahlberech-
tigten, die über 18 Jahre alt sind und seit 3 Mo-
naten in Deutschland wohnen, registriert sein.
Die Eintragung erfolgt zum einen von Amts-
wegen oder auf Antrag. Jedem Auslandsdeut-
schen sind Heimatgemeinden zugeordnet. Nach
der Bundeswahlordnung § 56 und dem Bundes-
wahlgesetz § 34 kann das Stimmrecht nur per-
sönlich ausgeübt werden. Ausnahmen sind Be-
hinderung und Analphabetismus.

In Deutschland wurde 1956 mit dem 3. Bun-
deswahlgesetz die Briefwahl implementiert und
bei der Bundestagswahl 1957 eingeführt (vgl.
auch Buchstein 2000). Die Briefwahl als Ab-
weichung von den strengen Erfordernissen der
persönlichen Wahl wird nach dem Bundesver-
fassungsgericht als Durchbrechung des Grund-
satzes der persönlichen Wahl angesehen, aber
als mit dem Grundgesetz vereinbar betrachtet.
Der frühestmöglich Zeitpunkt der Aushändi-
gung der Briefwahlunterlagen und somit der
Stimmabgabe ist der 48. Tag vor der Wahl und
der letztmögliche der Wahltag. Nötig ist ins-
besondere eine Versicherung an Eides statt, dass
die Stimmabgabe unbeeinflusst und persönlich
stattgefunden hat (Holznagel/Hanßmann 2001).
Da die Briefwahl nur die Ausnahme bleiben soll,
wird die Vorlage wichtiger persönlicher Hinde-
rungsgründe wie z.B. Krankheit vorausgesetzt.
Dieses lässt sich aber im Vorfeld kaum feststel-
len. So kam es wohl auch dazu, dass die wichti-
gen Hinderungsgründe in der Wahlpraxis nicht
kontrolliert wurden. Bei Bundestagswahlen
1957 nutzen 4,9% die Briefwahl und 1980
bereits 13%. Der Anteil der Briefwähler betrug
1998 16% und 2002 nutzte nahezu jeder fünfte
Wähler diese Möglichkeit. In Großstädten wie
z.B. 1998 in München (31%) und Hamburg
(28%) kann sie nur noch begrenzt als Ausnah-

me ansehen werden (Holznagel/Hanßmann
2001).

In Österreich wurden mit der ersten Repub-
lik 1918 allgemeine, gleiche, freie und geheime
Wahlen verankert (Welan 1991; Schweizerische
Bundeskanzlei 2002c). Artikel 26 der öster-
reichischen Verfassung beschreibt die Wahl-
rechtsgrundsätze, wonach ein universelles
Wahlrecht für alle Bürger gilt, ein gleiches Wahl-
recht dem Bürger den gleichen Einfluss gewähr-
leistet, die Parlamentsmitglieder direkt gewählt
werden, ein persönliches Wahlrecht keine Stell-
vertretung bei der Wahl erlaubt und die gehei-
me Wahl das Wahlgeheimnis gegenüber der
Öffentlichkeit wie auch dem Staat garantiert
(Walter/ Mayer 2000). Mit der Senkung des
Wahlalters auf 18 Jahre wurde die Wählerschaft
1992 erweitert. In diesem Jahre wurde zudem
Österreichern, die im Ausland wohnen, die Be-
teiligung an der Wahl erlaubt. Österreich sieht
eine Nachführung der Stimmregister vor, die
von Amts wegen initiiert, jährlich stattfindet.

Nach dem im Ausland lebende Österreicher
dagegen klagten, dass sie nicht im Wähler-
register ihrer Heimatstadt aufgenommen waren
und somit nicht wählen konnten, entschied der
Verfassungsgerichtshof 1989, dass das Wahl-
recht nicht auf Inländer beschränkt sei und so-
mit § 2 des Wählerevidenzgesetzes und § 38
der Nationalratsverordnung zu ändern seien
(Dumjovits 2000). Auslandsösterreicher sollten
10 Jahre nach Verlassen des Landes weiterhin
im Wählerregister geführt werden. Im Anschluss
an diese Zeit sollte ihnen die Möglichkeit ein-
geräumt werden, über einen Antrag eine weite-
re Registrierung zu erreichen. Im Zuge der
Implementation wurde ihnen die Briefwahl er-
laubt, bei der der Wähler an Eides statt erklärt,
dass er seine Stimme unbeeinflusst abgegeben
hat. Die Auslandswahlkarte muss im Ausland
abgegeben werden und zwei Zeugen müssen an-
geführt werden. Die Briefwahlunterlagen müs-
sen mindestens acht Tage vor dem Wahltag im
regionalen Wahlbüro eingegangen sein. Neben
der Möglichkeit zur Briefwahl bei Wahlen ers-
ter Ordnung wurden in den Gremien der
Sozialpartnerschaft, die von einer sehr niedri-
gen Wahlbeteiligung betroffen waren, neue
Wahlmöglichkeiten eingeführt. Während die
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Studentenvertretung und die Wirtschafts-
kammer vor allem elektronischen Wahlver-
fahren entwickelten, führte die Arbeiterkammer
im Jahr 2000 die Briefwahl ein. Die Möglich-
keit der Briefwahl führte z.B. in Tirol zu einem
enormen Anstieg der Wahlbeteiligung von  30%
(1996) auf 60%(2000).

Die schwedische Verfassung sieht freie, di-
rekte, allgemeine, geheime und gleiche Wahlen
für den schwedischen Reichstag vor (Kapitel 1
Art. 1, Kapitel 3 Art. 1 und 7 f.). Die Wähler-
registrierung erfolgt automatisch über das nati-
onalen Melderegister. Seit 1942 besteht neben
der Präsenzwahl zudem die Möglichkeit in Post-
gebäuden, Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen seine Stimme abzugeben. Die Post-
ämter sind mit entsprechenden Wahlzetteln aus-
gestattet und die Vorabwahl kann 24 Tage vor
dem Wahltag stattfinden. Weiterhin kann in
schwedischen Konsulaten und Botschaften ge-
wählt werden. Die Schweden im Ausland be-
sitzen weiterhin die Möglichkeit der Wahl durch
einen Stellvertreter sowie die Option der Brief-
wahl. Hierfür müssen, durch zwei Zeugen be-
stätigt, eine bestehende Wahlkarte und -
erklärung eigenständig kuvertiert werden. Die
Möglichkeiten der Vorabwahl im Postamt so-
wie die anderen Varianten der Briefwahl wer-
den als „postal voting“ tituliert. Von diesem
Recht machten im Jahre 1970 etwa 17 % der
Wähler Gebrauch. 1985 hatte sich ihr Anteil auf
37 % erhöht (Ohms/Rieser 1989). Sieht man die
Wahl im Postamt nicht als klassische Briefwahl
an, da sie in einem kontrollierten öffentlichen
Raum stattfindet, so besteht die Möglichkeit zur
Briefwahl lediglich für die im Ausland leben-
den Schweden.

3. Reformdiskussion: Motive und
Umsetzungsprobleme

In der Diskussion um die Reform der Wahl-
instrumente, wie z.B. der Briefwahl, wird von
der Politik insbesondere mit einer möglichen
Erhöhung der Wahlbeteiligung, geänderten
Kommunikations- und Mobilitätsverhalten so-
wie auf Seiten der Verwaltungen mit einer mög-
lichen Kostenreduktion argumentiert. Die

Gegenargumente greifen eher normative demo-
kratietheoretische Aspekte auf, die die Rolle des
Staates bei Wahlen sowie die Bürgerrechte und
-pflichten betreffen.

– Wahlbeteiligung und -kosten

Mit der Einführung von neuen Wahlinstru-
menten versprechen sich viele politische Par-
teien vor allem eine Erhöhung der politischen
Partizipation. Dabei ist der Druck auf die natio-
nalen Regierungen in den untersuchten Ländern
unterschiedlich groß. In Österreich und Deutsch-
land ist die Wahlnorm (Wählen als Bürgerpflicht
und -recht) in weiten Bevölkerungsteilen stark
verankert. Dennoch zeigt sich eine Erosion der
Wahlnorm. Bei Bundestagswahlen lag die Be-
teiligung zu Beginn der 1970er Jahre in Deutsch-
land mit nahezu 90% sehr hoch. In den darauf
folgenden Jahren sank die Wahlbeteiligung kon-
tinuierlich bis auf 79,1% bei der Bundestags-
wahl 2002. Landtagswahlen können mit einer
10% – 20% geringeren Wahlbeteiligung rech-
nen. Noch dramatischer vollzieht sich die Ent-
wicklung bei Kommunalwahlen, die nur etwa
60% der Wählerschaft mobilisieren. Lokale
Referenden und Direktwahlen von Bürgermeis-
tern haben häufig nur eine Wahlbeteiligung nahe
30%. In Österreich zeigt sich eine ähnliche Ent-
wicklung. Auch hier haben Sekundärwahlen
eine geringere Beteiligung als nationale Wah-
len. Dabei erreichten Nationalratswahlen von
1945 bis 1994 „Traumwahlbeteiligungen“ von
über 90% und erst am Ende der 1990er Jahre
sank diese bis auf nahezu 80% und lag bei der
Nationalratswahl 2002 bei 84,3%. Schweden als
weiteres Land mit einer stark verankerten Wahl-
norm hat zwar eine hohe Wahlbeteiligung mit
über 80%, doch auch diese sinkt kontinuierlich
(IDEA 2003; Lidström 2003; Kersting 2003b).

In der Schweiz, die neben der Wahl der Par-
lamente eine Vielzahl von direktdemokratischen
Beteiligungsmöglichkeiten bietet, ist die Wahl-
beteiligung bei nationalen Parlamentswahlen
sehr gering. Seit Ende der 1970er Jahre liegt sie
unter 50%. So wurde 2003 lediglich eine Wahl-
beteiligung von 45,6% erreicht. In den USA geht
seit Jahrzehnten die Wahlbeteiligung bei den
Wahlen zum Repräsentantenhaus drastisch zu-
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rück. Lag sie 1970 noch bei 70,3% , so ging
2000 nicht einmal jeder Zweite zur Wahl
(48,5%). In Großbritannien konnten seit den
1970er Jahren drei Viertel der Wählerschaft für
die Wahlen zum Unterhaus mobilisiert werden.
Bei der Parlamentswahl 2001 sank die Wahl-
beteiligung auf 59%. Dieses unerwartet niedri-
ge Ergebnis hat zu hitzigen Diskussionen im
Mutterland der Demokratie geführt. In der Re-
gel liegt in den untersuchten Ländern die Wahl-
beteiligung bei Wahlen zweiter Ordnung (Kom-
munalwahlen, Wahlen zum europäischem Par-
lament) deutlich niedriger. Auch wenn die Ero-
sion der politischen Partizipation bei Wahlen
z.T. durch andere politische Beteiligungsformen
kompensiert wird, wird die geringe Wahl-
beteiligung von den Politikern als Legitima-
tionsverlust wahrgenommen.

Tabelle 1: Wahlbeteiligung (in %)

Wahl der Kommunal- Wahl des
Nationalen wahlen Europäischen
Parlamente Parlaments

A 84 (2002) 78 (1995–99) 49 (1999)

BRD 79 (2002) 59 (1999) 45 (1999)

CH 46 (1997) 43 (1999)

SWE 80 (2002) 78 (2002) 38 (1999)

UK 59 (2001) 35 (2002) 24 (1999)

USA 49 (1997) – –

Quellen: Kriesi 2001; Lidström 2003, 203.

Der Druck auf die Politiker ist unterschied-
lich groß, wird unterschiedlich wahrgenommen
und die Lösungsmöglichkeiten sind begrenzt.
Die wenigen empirischen Studien in den USA
zu den Auswirkungen der Briefwahl auf die
Wahlbeteiligung sind widersprüchlich. Die
flächendeckenden Briefwahlen in Oregon zei-
gen nach Southwell und Burchett (2000b) deut-
lich, dass die Wahlbeteiligung sowohl bei loka-
len als auch bei landesweiten Wahlen ins-
besondere dann steigt, wenn nur ein geringer
Stimulus zur Wahlbeteiligung existiert und mit
niedriger Beteiligung zu rechnen ist. Southwell
und Burchett sehen in der Briefwahl einen ei-
genen Stimulus für die Wählerbeteiligung.

Briefwähler sind vor allen Personengruppen, die
älter sind, eher im urbanen Kontext wohnen und
seltener Parteianhänger sind. Es existieren kei-
ne Unterschiede in Bezug auf den Bildungsstand
im Vergleich zu den traditionellen Wählern. In-
sofern werden hier vor allem Wähler mit schwa-
cher Wahlnorm angesprochen und zum Urnen-
gang motiviert. Karp und Banducci (2000) da-
gegen sehen in der Vereinfachung von Wahlen
kein Allheilmittel für die Steigerung der Wahl-
motivation. Demnach werden vor allen die an-
gesprochen, die sich ohnehin an Wahlen betei-
ligen (vgl. auch Alvarez/Nagler 2000, siehe
dagegen Southwell /Burchett 2000a). Briefwah-
len haben die Wahlbeteiligung auch nach Mei-
nung weiterer Analysen nicht dramatisch gestei-
gert (Caltech/MIT 2001). In Oregon wurde im
Jahre 2000 eine Steigerung von 3,5% im Ver-
gleich zu 1996 gemessen, was im Vergleich zu
2,1% bundesweiten Anstieg nur geringfügig ist.
Über 16 Staaten übertrafen das Wahlergebnis
in Oregon, das erstmalig Voting by Mail bei
bundesweiten Wahlen installierte. Oliver zeig-
te in einer US-Umfrage von 1992, dass ins-
besondere die Gruppen die Briefwahl nutzen,
die ein höheres Einkommen haben und ohnehin
zur Wahl gegangen wären (Oliver 1996). Ver-
änderte Wahlverfahren wie z.B. flächendeck-
ende Briefwahlen (All-Mail Balloting) verschär-
fen möglicherweise die sozioökonomischen
Disparitäten.

„In short, absentee voting systems do not seem to
have made great improvements in turnout. But they
have not produced higher residual vote rates“
(Caltech/MIT 2001, 39).

Im Vergleich zu den alternativen Lösungs-
möglichkeiten scheint aber die Briefwahl eher
erfolgreich zu sein wie die Erfahrungen aus Pi-
lotprojekten in Großbritannien zeigten. In Groß-
britannien wurden bei den Lokalwahlen am 2.
Mai 2002 in einer Vielzahl der Kommunen in
ausgewählten Wahlbezirken neue Wahlver-
fahren erprobt. So wurde neben Online-Wah-
len mit SMS-Textwahlen, digitalen Fernseher-
sowie Telefonwahlen experimentiert, wobei die-
se Pilotprojekte einen bindenden Charakter hat-
ten. Aufgrund der sehr niedrigen Wahlbetei-
ligung von 59% bei der Parlamentswahl 2001
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wurden die Pilotprojekte durch die Labour-
Regierung stark unterstützt. Von den Benutzern
wurden die Mehrzahl der Wahlverfahren eher
kritisch gesehen und insbesondere die Wahl über
das Mobiltelefon mit SMS hat auch in der jün-
geren Generation kaum Anklang gefunden
(Pratchett/Wingfield 2004). Die Einführung von
allgemeinen Briefwahlen (all postal voting)
wurde aber ein Erfolg. In 13 Pilotprojekten stieg
die Wahlbeteiligung enorm an. So wurde der
nationale Durchschnitt von 35% mit bis zu 60%
weit übertroffen und es stieg die Wahlbe-
teiligung in den Pilotprojekten um 28%. In die-
sen universellen Briefwahl-Projekten (all postal
voting) konnte die Wahlbeteiligung im Vergleich
zu vorangegangenen Wahlen somit z.T. verdop-
pelt werden (The Electoral Commission 2002).
In dem Briefwahlverfahren wurden allen regis-
trierten Wählern ein Wahlschein sowie eine
Wählerkarte zugesandt. In der Mehrzahl der
Pilotprojekte mussten die Wähler zudem eine
besondere Identitätsdeklarierung abgeben. Die
Wahlunterlagen konnten vom Wähler per Post
an die Wahlbüros verschickt werden oder in
Urnen, die am Wahltag in öffentlichen Gebäu-
den zur Verfügung standen, abgegeben werden.
Die leichte Handhabbarkeit, das vereinfachte
Verfahren und ein gezieltes Marketing sind für
den Erfolg der universellen Briefwahl mit ver-
antwortlich. Mit den Wahlunterlagen wurde
wichtige Wählerinformation mitversandt.

Die Kosten für diese Form der Briefwahl la-
gen dort, wo keine elektronischen Lesegeräte
neu installiert werden mussten, im Vergleich zu
den traditionellen Wahlen in der Regel deutlich
niedriger. Ein Grund hierfür liegt in der Tatsa-
che, dass aufgrund des Wegfalls der Mitarbei-
terInnen in den Wahllokalen in einigen Wahl-
bezirken das Personal, das mit der Wahl beschäf-
tigt war, halbiert werden konnte. Als ein zentra-
ler Grund für die Einführung von Briefwahl-
möglichkeiten wird die Erhöhung der administ-
rativen Effizienz herangeführt. Die britischen
Erfahrungen zeigen, dass auf lange Sicht Brief-
wahlen – und dies gilt in noch höherem Maße
für die kostspieligen Internetwahlen – die Wahl-
kosten nur dann drastisch senken können, wenn
diese alternativen Wahlinstrumente die Präsenz-
wahl völlig ersetzen. Bei reinen Briefwahlen

(universal postal voting) entfallen dann die
Kosten für die Mitarbeiter in den Wahllokalen
etc..

In Bezug auf Wahlbetrug oder Wahl-
manipulation wurden keine Probleme festge-
stellt. Die persönliche Identifizierung wurde von
einigen Nutzern negativ bewertet, da sie einen
Bruch des Wahlgeheimnisses befürchten.
Zudem wurde angeregt bei weiteren Projekten
verstärkt spezielle Wahlmaterialien für Behin-
derte anzubieten. Da Briefwahlen generell eine
Vorabwahl sind und wie sich zeigt ein Großteil
der Wähler bereits vor dem Wahltermin das
Votum abgibt, sind die politischen Parteien und
Kandidaten gezwungen, ihre Wahlkampf-
strategie hierauf auszurichten und Wahlkampf-
maßnahmen entsprechend vorzuziehen.

Im Vordergrund steht die Erhöhung der
Wahlbeteiligung, die sich durch die allgemeine
Briefwahl erhöhen lässt, wie weitere Pilotpro-
jekte im Jahr 2003 zeigten. Inwieweit dieses
Instrument längerfristig hierzu beiträgt oder es
sich nur um den „Reiz des Neuen“ handelt, kann
nicht abschließend geklärt werden. Es wird aber
gefordert, auf lokaler Ebene flächendeckende
Pilotprojekte zu implementieren. Bei den Wah-
len zu den schottischen und walisischen Parla-
menten sowie für nationale Wahlen soll bislang
keines dieser Instrumente eingesetzt werden.

Das Interesse der großen Volksparteien an
derartigen Instrumenten zur Steigerung der
Wahlbeteiligung erscheint auch deshalb hoch,
da sich Vertreter kleiner Parteien, wie z.B. der
BNP, aufgrund der erhöhten Wahlbeteiligung in
der Regel schlechter durchsetzen können. Wäh-
rend bei Online Wahlen insbesondere die jün-
gere Generation, die sich besonders massiv
durch Wahlabstinenz auszeichnet, stärker ange-
sprochen zu werden scheint, besitzen Brief-
wählerInnen, wie die Erfahrungen aus Großbri-
tannien zeigen, kaum besondere Charakteristi-
ka, die auf eine Bevorzugung von bestimmten
Parteien hindeutet. Wahlgesetze sind dennoch
nicht neutral. Sie bevorzugen oder benachteili-
gen Akteure (Kersting 2001). Eine erhöhte
Wahlbeteiligung mag zwar demokratie-
theoretisch ein wichtiges Ziel sein. Sie kann aber
bewirken, dass vormals wenig interessierte Bür-
ger an die Wahlurnen kommen. Kleine Parteien
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verlieren in diesem Fall insbesondere in
Mehrheitswahlsystemen an Einfluss.

Briefwahl verringere die Barrieren für eine
Partizipation, mache das Wählen wesentlich
bequemer und ist angemessen in Bezug auf eine
höhere Mobilität, so die Befürworter. In der
Schweiz konnte aufgrund der wählerfreund-
lichen Stimmabgabeform der Abwärtstrend bei
der Wahlbeteiligung gestoppt werden. Die
Wahlbeteiligung ist aber nach Einführung der
Briefwahl nur kurzfristig gestiegen, hat sich auf
niedrigem Niveau stabilisiert und liegt z.B. bei
Parlamentswahlen bei ca. 45% (vgl. Kersting
2002a). So ist, wie die Erfahrung aus der
Schweiz zeigt, eine längerfristige Steigerung der
Wahlbeteiligung kaum zu erwarten (Kersting
2002b, Kersting 2004). Vielmehr nutzen die
Gruppen Briefwahlen, die ohnehin wählen. Die
Attraktivität von Briefwahl wirkt somit nur kurz-
fristig, da das politische Interesse den Wahlakt
determiniert. Nicht das Wie und Wann, sondern
das Warum und Was bestimmt die Wahl-
entscheidung.

– Geheimhaltung und Expression.
Bürgerpflichten-Bürgerrechte

Mit der derzeitigen Diskussion zur Imple-
mentation von Onlinewahlverfahren wird auch
die Briefwahl erneut diskutiert. Die Problem-
bereiche, insbesondere die obligatorische Ge-
heimhaltung des Wählervotums, treffen auch auf
die Briefwahl zu, sodass auch diese aus
demokratietheoretischer Sicht erneut in Frage
gestellt wird (vgl. Buchstein 2004).

Die Briefwahl wurde in Deutschland viel-
fach als verfassungsrechtlich bedenklich einge-
stuft (Holznagel/Hanßmann 2001). In den Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur
Briefwahl 1967 und im 2. Urteil 1981 wurde
die Möglichkeit zur Briefwahl bekräftigt. Das
Verfassungsgericht griff damit die Kritik an ei-
nem möglichen Verstoß des Grundsatzes der
geheimen und freien Wahl auf. Ihm war wich-
tig, dass ein demokratischer Staat die private
Beeinflussung des Wählers konsequent verhin-
dere (Buchstein 2000, 2004). Dennoch stimmte
das Bundesverfassungsgericht der Beibehaltung
zu. Für die Gruppen, die aus wichtigen Grün-

den, d.h. auf Grund von Krankheit, körperlichen
Gebrechen sowie aus wichtigen beruflichen
Gründen, am Wahltage an der Wahl nicht teil-
nehmen können, soll – wenn diese Gründe
glaubhaft gemacht werden können – die Mög-
lichkeit zur Briefwahl bestehen. Dabei sollte die
Briefwahl die Ausnahme bleiben. Die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts fanden
zu einem Zeitpunkt statt, als nur ein geringer
Teil der Wähler dieses Instrument nutzte.

Das deutsche und das österreichische Wahl-
system ähneln sich sehr stark in Bezug auf die
Wahlgrundsätze (Ohms/Rieser 1989). Dennoch
bestand in Österreich bis 1989 keine Möglich-
keit zur Briefwahl. Der Verfassungsgerichtshof
erklärte 1985, das Briefwahlen den Prinzipien
der persönlichen und geheimen Wahl widerspre-
chen (Marschitz 2002). Da keine Kontrolle über
den Wahlakt möglich ist, befürchte man, dass
die Wähler beim Ausfüllen des Wahlscheins
manipuliert werden. Das Prinzip der persönli-
chen Wahl wurde bereits 1985 vom Ver-
fassungsgerichtshof bei der Prüfung der nieder-
österreichischen Wahlordnung für Statutarstädte
betont und die rechtliche Zulässigkeit der Brief-
wahl in diesem Zusammenhang abgelehnt. Die
Briefwahl wird somit nicht als persönliche Wahl
angesehen. Der Bürger darf nicht bei der Wah-
rung des Wahlgeheimnisses auf sich allein ge-
stellt werden (fakultative Geheimhaltung). Viel-
mehr muss das Wahlgeheimnis von staatlicher
Seite aus gesichert werden. Dieses Urteil wur-
de zwar mit der Einführung der Briefwahl für
Auslandsösterreicher umgangen. Weitere Initi-
ativen, die über die Möglichkeit zur Briefwahl
für Auslandsösterreicher hinausgehen und die
eine Briefwahl bei Regional- und Kommunal-
wahlen initiieren wollten, scheiterten an der
mangelnden Unterstützung für eine Ver-
fassungsänderung, die einer Zweidrittelmehrheit
bedarf (Prosser/Krimmer/Kofler 2004).

In Schweden besitzen Wahlen als zentrales
Element der repräsentativen Demokratie einen
besonderen Stellenwert. Auch wenn die Mög-
lichkeit zur Vorabwahl aufgrund der geringen
Bevölkerungsdichte eingeräumt wurde, so wird
der Wahl am Wahltag eine besondere Bedeu-
tung zugemessen. Wählen wird als symbolischer
Akt des Ausdrucks der Bürgerrechte angesehen
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(Olsson/Aström 2004). Des weiteren ist auch
die Geheimhaltung der Wahl, wie die strengen
Regularien bei der Briefwahl für die Schweden
im Ausland zeigen, ein wichtiger Aspekt.
Hierüber soll Betrug und Wahlmanipulation
vermieden werden. Von zentraler Bedeutung ist
insbesondere die hohe Bewertung des Wahltages
und seiner besonderen Symbolik, die bislang
dazu geführt hat, dass weder eine allgemeine
Briefwahl angedacht wurde, noch Online-Wah-
len ins Auge gefasst wurden.

Im Vereinigten Königreich wurde das Pro-
blem der Geheimhaltung der Wahl und der Be-
einflussung beim Wahlakt bei den Pilotprojek-
ten 2002 kaum thematisiert. Der teilweise Weg-
fall des symbolischen Wahlaktes im Wahllokal
wurde ebenfalls nicht problematisiert. Auch in
der Schweiz wurde im Zusammenhang mit der
Einführung der Briefwahl die Geheimhaltung
von Wahlen intensiv diskutiert. Die Schweiz hat
aber die in Deutschland, Schweden und noch
stärker in Österreich verankerte obligatorische
geheime Wahl abgebaut. Da gleichzeitig bei
Briefwahlen (und über staatlich organisierte On-
line-Wahlportale auch bei Onlinewahlverfahren)
die Möglichkeit bestehen soll, mehr Informati-
onen an den Wähler zu vermitteln, sieht man
keine Gefahr der irrationalen Wahlentscheidung
(junk vote), sondern vielmehr eine Rationalitäts-
gewinn (empowerment) bei der Wahlent-
scheidung (Kriesi 2002). So scheint auf der ei-
nen Seite eine Entwicklung weg von der obli-
gatorischen Geheimhaltung bei Wahlen hin zu
mehr Selbstverantwortung der Bürger zu beste-
hen. Auf der anderen Seite kommt es in Bezug
auf die Informationsdominanz der Medien und
der Parteien im Wahlkampf zu einer stärkeren
Einflussnahme des Staates über staatliche ko-
ordinierte Bürgerinformationssysteme und ge-
filterten Informationen, die an die Bürger wei-
tergegeben werden.

4. Schlussfolgerungen

Der internationalen Vergleich zeigt, dass
auch aufgrund sinkender Wahlbeteiligung in
vielen Ländern Wahlerleichterungen, wie z.B.
die Briefwahl diskutiert werden und dabei un-

terschiedliche Probleme betont werden. Hierzu
zählen z.B. Fragen der Geheimhaltung (gehei-
me Wahl), der Vorabwahl (gleiche Wahl) und
der Verlust der demokratischer Identität und des
politischen Gemeinschaftsgefühls (community
building) durch den Wegfall des symbolischen
Wahlakts bei der Wahl im Wahllokal (vgl.
Kersting 2003a; 2003b).

Die nationalen Kontexte insbesondere zur
Regelung der Briefwahl sind dabei von zentra-
ler Bedeutung für weitergehende Strategien z.B.
zur Implementation von Online-Wahlen. Die
Existenz der Briefwahl kann positiv wie nega-
tive Auswirkungen für eine Implementation von
Online-Wahlen haben. Kubicek und Wind ge-
hen davon aus, dass in den Ländern, in denen
bislang keine Briefwahl existiert, Onlinewahl-
verfahren leichter umzusetzen sind, da sich diese
Papiervariante bislang nicht etabliert hat
(Kubicek/Wind 2001). Dies widerspricht ihrer
Argumentation, dass entsprechende Wahl-
verfahren eine politisch-kulturelle Anschluss-
fähigkeit haben sollten. So scheint die Einfüh-
rung von wenig restriktiven Briefwahlmöglich-
keiten (zunächst für im Ausland wohnende Bür-
ger und später für alle), wie in der Schweiz, der
erste Schritt zur Entwicklung von Onlinewahl-
systemen zu sein. Begleitet und vereinfacht wird
dies durch den Aufbau vernetzter (virtueller)
Wählerregister. Die lokale Ebene ist dabei ein
Laboratorium für die Einführung neuer Wahl-
verfahren. Universellen Briefwahlen (all postal
voting) werden wohl, trotz sehr positiver briti-
scher Erfahrungen, auf diese lokale Ebene be-
grenzt bleiben. Auf der nationalen Ebene kann
sich die Briefwahl und auch die Online-Wahl
nur als Alternative zur Präsenswahl, die ins-
besondere in Deutschland, Schweden usw. ei-
nen hohen symbolischen und legitimations-
stiftenden Charakter besitzt, etablieren.

Briefwahlen sind bislang kaum erforscht. So
sollten die Akzeptanz, mögliche Veränderungen
des Wahlverhaltens, die Einhaltung der Wahl-
grundsätze, Aspekte der Terminierung der Wahl,
die Legitimations- und Vertrauensgewinne über
Wahlen näher untersucht werden (Buchstein
2003). Seit je her ist der Zusammenhang zwi-
schen Wahlen und neuen Kommunikations-
techniken evident (Holznagel/Hanßmann 2001).
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Dabei zeigen sich in den Wahlsystemen starke
Beharrungselemente. Die Briefwahl, einmal
implementiert, kann kaum wieder abgeschafft
werden. Auch Online-Wahlen werden aufgrund
sich verändernder Kommunikationsformen
langfristig kaum zu verhindern sein. "Neben der
technischen Weiterentwicklung der Wahl-
instrumente sollte die bislang stark normativ
geprägte Diskussion stärker auf noch zu  leis-
tende empirische Forschung und eine diesbe-
zügliche Analyse der Veränderung der politi-
schen Kultur zurückgreifen. Auf dieser empiri-
schen Basis sollte der politisch rechtliche Rah-
men und die konkrete Ausgestaltung der neuen
Wahlverfahren definiert werden.

ANMERKUNG

1 Das Papier beruht z.T. auf den Ergebnissen eines
empirischen Forschungsprojekts am Institut für
Politikwissenschaft, Marburg zum Thema Internet-
voting sowie einem gleichnamigen internationalen
Workshop im Juni 2002 mit Vertretern aus USA,
der Schweiz, Schweden, Estland, Frankreich, Eng-
land, Finnland, Schweden, Norwegen, den Nieder-
landen und Österreich. Die Förderung erfolgte durch
die Fritz Thyssen Stiftung.
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